
Veröffentlichungspflicht gem. § 20 Abs. 1 EnWG

Als Gegenleistung für das der Stadtwerke Attendorn GmbH eingeräumte Recht zur

Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitun-

gen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher mit Strom und Gas im

Konzessionsgebiet dienen, zahlt die Stadtwerke Attendorn GmbH an die Stadt At-

tendorn im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

(Konzessionsabgabenverordnung –KAV) nachfolgende Konzessionsabgaben:

Strom:

Für Abgabe an

- Tarifabnehmer 1,32 Cent/kWh

- Tarifabnehmer in Schwachlastzeit 0,61 Cent/kWh

- Sonderabnehmer 0,11 Cent/kWh

Gas:

Für Abgabe an

- Tarifabnehmer (Kleinverbrauchstarif) 0,51 Cent/kWh

- Tarifabnehmer (Grundversorgung) 0,10 Cent/kWh

- Sonderabnehmer 0,03 Cent/kWh


